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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1990

Norm

StGB §159 Abs1 Z2

Rechtssatz

Das Wesen der fahrlässigen Krida nach § 159 Abs 1 Z 2 StGB liegt gerade darin, daß trotz eingetretener

Zahlungsunfähigkeit die Geschäfte fortgeführt werden, wodurch die Befriedigung der Gläubiger geschmälert wird. Die

Fortführung der Geschäfte steht demnach der Annahme von Zahlungsunfähigkeit keineswegs entgegen.
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